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Bretten feiert die Demokratie
Erste „Lange Nacht der Demokratie“ begeistert mit Vielfalt und Tiefe

Mit großem Erfolg fand am vergan-
genen Mittwoch, 2. Oktober, die 
erste „Lange Nacht der Demokra-
tie“ in Bretten statt. Rund 250 Teil-
nehmer nutzten die acht Stunden 
von 16 Uhr bis Mitternacht, um 
an den verschiedenen Veranstal-
tungsorten – dem Rathaus, dem 
Rathausplatz, dem Amtsgericht 
sowie dem Gugg-e-mol-Theater – 
die facettenreichen Angebote zu 
erleben. Die Resonanz des Publi-
kums war durchweg positiv.
Ein besonderes Highlight des 
Abends war die beeindruckende 
Ein-Mann-Theateraufführung von 
Tino Leo, der das Publikum mit 
seiner packenden Inszenierung 
in die Zeit der Revolution von 
1848/49 entführte. Seine fesselnde 
Darstellung zog zahlreiche Zu-
schauer in den Bann und hinterließ 
bleibenden Eindruck.
Auch das Gugg-e-mol-Theater ver-
zeichnete regen Zulauf: Hier begeis-
terte Dr. Frank Bräutigam, rechtli-
cher Berichterstatter des SWR und 
bekannt aus der Tagesschau, mit 
einem Vortrag über seine Arbeit. 
Der Vortrag war so gefragt, dass 
der Saal bis auf den letzten Platz 
gefüllt war. Mit ihren Liedern über 
Freiheit und Demokratie, die von 
1848 bis heute reichen, begeisterte 
Saitenschrey hier auch zahlreiche 
Zuhörer und schufen eine atmo-
sphärische Verbindung zwischen 
Geschichte und Gegenwart. 
Besonders spannend gestalteten 
sich auch die Diskussionsrunden 

zu den Themen „Mehr Demokratie 
wagen“ und „50 Jahre Gemeindere-
form“. Hier tauschten sich Experten 
mit dem Publikum in angeregten 
Gesprächen über die Herausforde-
rungen und Perspektiven unserer 
Demokratie aus.
Neben den inhaltlichen Programm-
punkten bot die „Lange Nacht der 
Demokratie“ zahlreiche interaktive 
Mitmachaktionen. So konnten die Be-
sucher Demokratieplakate gestalten, 
VR-Brillen ausprobieren und sich am 
Wunschbaum des Edith-Stein-Gym-
nasiums beteiligen, wo Wünsche an 
die Demokratie gesammelt wurden. 
Infostände von engagierten Grup-
pen wie den Omas for Future, dem 
Deutsch-Ausländischen Freundes-
kreis sowie dem Jugendgemeinderat 
boten den Besuchern die Möglich-
keit, sich zu informieren und ins 
Gespräch zu kommen.
Oberbürgermeister Nico Morast 
betonte in seiner Begrüßung die 
Relevanz der Veranstaltung:  „De-
mokratie lebt vom Mitmachen. Sie 
lebt von Austausch, von Teilhabe und 
von Engagement. Wir müssen unsere 
Demokratie hegen und pflegen, auch 
mit Veranstaltungen wie dieser“, 
sagte OB Morast und lud die Gäste 
ein, zu diskutieren und miteinander 
ins Gespräch zu kommen.
Die „Lange Nacht der Demokratie“ 
war eine Baden-Württemberg weite 
Aktion. Sie wurde von der Stadt 
Bretten veranstaltet und von der 
Baden-Württemberg Stiftung mit 
5.000 Euro gefördert. (dk/maw)

Mit ihren Liedern über Freiheit und Demokratie, die von 1848 bis heute reichen, begeisterte 
die Band Saitenschrey das Publikum.                    Foto: Daniela Kerres/Stadt Bretten

In dieser Woche wurden plan-
mäßig 40 Container auf dem Ge-
lände der Firma Harsch an der 
Rinklinger Straße aufgestellt, die 
zukünftig für die Anschlussun-
terbringung von Geflüchteten in 
Bretten genutzt werden sollen.
„Mit dem Bau der neuen Flücht-
lingsunterkunft zeigen wir, dass 
Bretten bereit ist, Verantwortung 
zu übernehmen und Menschen in 
Not sicher und nachhaltig unter-
zubringen. Es ist unsere Aufga-
be, allen Menschen, die schutz-
bedürftig sind, mit Respekt und 
Offenheit zu begegnen“, betont 
Bürgermeister Michael Nöltner.

Wann werden die ersten Woh-
nungen bezogen?
Die Inbetriebnahme soll bereits 
Mitte Oktober erfolgen, sodass 
ab diesem Zeitpunkt sukzessive 
Menschen dort einziehen kön-
nen. Die Container sind ausgelegt 
für 55-60 Personen. In der neuen 
Unterkunft sollen vorrangig Ge-
flüchtete verschiedener Nationa-
lität untergebracht werden. Diese 
werden der Stadt Bretten vom 
Landkreis zugewiesen.

Warum werden die Wohnein-
heiten aufgestellt?
Der Brettener Gemeinderat hat im 
Februar 2024 in nicht-öffentlicher 
Sitzung über die Anschlussunter-
bringung entschieden und diesen 
Beschluss entsprechend der Ge-
meinderatsordnung veröffentlicht. 
Bislang war die Stadt in der Lage, 
Flüchtlinge dezentral in Bretten in 
zum Teil städtischen, zum Teil ange-
mieteten Wohnungen unterzubrin-
gen. Um ihrer Verpflichtung zur 
Unterbringung von Geflüchteten 
auch in Zukunft nachkommen zu 
können, wird die Stadt weiter mehr-
gleisig agieren. Eine Unterbringung 
von Menschen in angemieteten 
Containern ist aufgrund des knap-
pen Wohnraums notwendig.

Wie viele Flüchtlinge wohnen 
derzeit in Bretten?
Derzeit wohnen ca. 460 Menschen 
in den Anschlussunterbringungen 
der Stadt Bretten. Hiervon kommen 
rund 50 Prozent aus der Ukraine 
und etwa 30 Prozent aus Syrien und 
Afghanistan. Nach aktuellem Stand 
muss die Stadt Bretten 2024 noch ca. 
50 Personen aufnehmen. (er)Die ersten Container wurden aufgestellt.                        Foto: Ellen Reinold/Stadt Bretten

Container für Geflüchtete aufgestellt
Neue Anschlussunterbringung an der Rinklinger Straße wird aktuell eingerichtet

Bestens besucht waren die Vorträge vom 
Rechts-Experten Dr. Frank Bräutigam.
              Foto: Daniela Kerres/Stadt Bretten

Ein besonderes Highlight des Abends war die beeindruckende Ein-Mann-Theateraufführung 
von Tino Leo zur Revolution von 1848/49.                   Foto: Daniela Kerres/Stadt Bretten

Engagierte Gruppierungen wie der Jugendgemeinderat nutzten die Gelegenheit, sich zu 
präsentieren und ins Gespräch zu kommen.                   Foto: Gülçin Onat/Stadt Bretten

Oberbürgermeister Nico Morast begrüßte 
zur Veranstaltung im Ratssaal.               
            Foto: Marcel Winter/Stadt Bretten

Feuerwehr präsentierte 
sich beim „Firetag“

Am Tag der Deutschen Einheit, dem 
„Firetag“, präsentierte sich die Feu-
erwehr Bretten auf dem Marktplatz 
mit einer umfangreichen Schau der 
Einsatzfahrzeuge und Ausrüstung. 
Die Veranstaltung, die in Zusam-
menarbeit mit dem Förderverein 
der Feuerwehr organisiert wurde, 
stellte die Mitgliederwerbung in den 
Mittelpunkt und ermöglichte es den 
Besuchern, zahlreiche Fahrzeuge 
und Geräte aus nächster Nähe be-
gutachten zu können. 
Von historischen Fahrzeugen bis hin 
zu modernen Einsatzfahrzeugen wie 
dem Tanklöschfahrzeug TLF 3000, 
gab es viel zu sehen. Unter dem Mot-
to Hochwasserschutz wurden zu-
dem spezielle Geräte, darunter ein 
Teleskoplader sowie verschiedene 
Pumpen, ausgestellt. Ein besonderes 
Highlight war ein Faltbehälter, der 
zu einem Springbrunnen umfunk-
tioniert wurde, um die vielfältigen 
Einsatzmöglichkeiten der Feuer-
wehr zu demonstrieren. 
Die Feuerwehr Bretten ist mit rund 
80 aktiven Feuerwehrleuten in der 
Kernstadt und über 300 in der ge-
samten Wehr, einschließlich aller 
Stadtteile, gut aufgestellt. Dennoch 
gilt es, die Einsatzfähigkeit langfris-
tig zu sichern und die Feuerwehr 
wirbt stetig um neue Mitglieder. 

Besonders betont wurde, dass auch 
Quereinsteiger willkommen sind. 
Regelmäßig bietet die Feuerwehr 
montagsabends die Möglichkeit, 
sich über eine Mitgliedschaft zu 
informieren und aktiv einzusteigen. 
Auch die Jugendarbeit spielt eine 
zentrale Rolle bei der Feuerwehr 
Bretten. Kinder können bereits ab 
sechs Jahren in die Kinderfeuerwehr 
eintreten. Spielerisch werden sie an 
Themen wie Erste Hilfe und das 
Absetzen eines Notrufs herange-
führt – Fähigkeiten, die nicht nur 
im Feuerwehrdienst, sondern auch 
im Alltag nützlich sind. Ab zehn 
Jahren können die Jugendlichen in 
der Jugendfeuerwehr mitmachen. 
Neben dem abwechslungsreichen 
Programm für Kinder gab es auch 
für die älteren Besucher interessante 
Einblicke in das Ehrenamt bei der 
Feuerwehr. Eine Fahrt mit einem 
historischen Löschfahrzeug war ein 
weiteres Highlight des Programms 
und die Oldtimerabteilung präsen-
tierte stolz das erste motorisierte 
Fahrzeug der Feuerwehr Bretten 
aus dem Jahr 1934. 
Insgesamt bot der „Firetag“ der Feu-
erwehr Bretten einen spannenden 
und informativen Einblick in die 
Arbeit der Feuerwehr und warb für 
das Engagement im Ehrenamt. (red)

Zahlreiche Fahrzeuge präsentierte die Brettener Feuerwehr am 3. Oktober auf dem Brettener 
Marktplatz.                                      Foto: Feuerwehr Bretten

Neben der Information und spannenden Einblicken stand besonders für die kleinen Besu-
cher auch der Spaß im Mittelpunkt.                 Fotos: Feuerwehr Bretten
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Falls Sie eine Veröffentlichung im Amtsblatt wünschen, teilen Sie bitte 
die Namen, Telefonnummer, Adresse und das entsprechende Datum 
der Pressestelle mit: per E-Mail an presse@bretten.de oder postalisch an 
Stadtverwaltung Bretten, Untere Kirchgasse 9, 75015 Bretten.

  Standesamtliche Meldungen

Workshop zum Thema
„Gutes Miteinander im Verein“

Im Verein treffen die unterschied-
lichsten Menschen mit ihren jewei-
ligen Ansichten, Vorstellungen und 
Erfahrungen aufeinander. Diese 
Vielfals kann ein Vereinsleben posi-
tiv bereichern. Diversität kann aber 
auch großes Konfliktpotential bieten. 
Kleine Spannungen zwischen ein-
zelnen Personen können schnell das 
Geschehen im ganzen Verein negativ 
beeinflussen.
Der Workshop „Gutes Miteinander 
im Verein – und wie es mit mir selbst 
beginnt“ will auf solche Situationen 
eingehen und Lösungsansätze bieten. 
Es wird darum gehen, unproduktive 
Dynamiken schneller zu erkennen, 

Sackgassen zu vergegenwärtigen 
und Strategien in die Vereinsarbeit 
mitzunehmen.
Als Dozentin steht die Trainerin, 
Beraterin und Executive Coach für 
Kommunikation, Verhalten und Per-
sönlichkeitsentwicklung, Ute Strobel, 
zur Verfügung.
Die Teilnehmerzahl ist auf 45 Perso-
nen begrenzt, deshalb bitten wir um 
vorherige Anmeldung bis zum 11. 
Oktober 2024 bei Ina Gabriel (E-
Mail: engagement@bretten.de oder 
Tel. 07252-921-123). Nennen Sie dabei 
bitte Ihren vollständigen Namen, 
Ihren Verein und die Funktion/Tä-
tigkeit, die Sie ausüben. (red)

Nimm Deine Zukunft selbst in die Hand!

Deine AUSBILDUNG bei der Stadt Bretten

BRETTENBRETTEN
Unsere Ausbildungsberufe
zum 1. September 2025 
• Bachelor of Arts – Public 

Management (m/w/d)
• Gärtner (m/w/d)
• Umwelttechnologe für Abwasser- 

bewirtschaftung (m/w/d)
• Verwaltungsfachangestellter (m/w/d)
• Forstwirt (m/w/d)
• Erzieher im Anerkennungsjahr (m/w/d)

Interessiert? 
Dann freuen wir uns über deine Bewerbung (mit Anschreiben, Lebenslauf, Schul-
zeugnis, Praktikumsnachweis) per E-Mail an bewerbung@bretten.de oder über 
unsere Webseite www.bretten.de.

Julia Hub 
07252/921-135

Selina Pfatteicher 
07252/921-134

Denise Kiefer 
07252/921-131

Du hast Fragen? 
Diese beantworten 
Dir gerne:

Homepage Facebook Instagram

Das Fest der Diamantenen Hochzeit feiern am 10. Oktober 2024 die 
Eheleute Renate und Alfred Hagmann, Bretten-Büchig. Das Amtsblatt 
gratuliert herzlich!

Diamantene Hochzeit

Altersjubilare im Oktober
(Nachmeldung)

Stand: 26.09.2024

Stadtteil Neibsheim:
12.10. Otto Mathe, 85 Jahre

Veröffentlichungspraxis von Altersjubilaren 
Die Stadt Bretten schreibt bzgl. eines Veröffentlichungswunsches Alters-
jubilare anlässlich des 80. Geburtstags, jedem 5. weiteren Geburtstag und 
ab dem 95. Geburtstag jedem folgenden Geburtstag an. Die Veröffentli-
chung und ggf. wunschgemäße Weiterleitung an die Tagespresse erfolgt 
in o. g. Jahren. Aus Datenschutzgründen erfolgt die Veröffentlichung 
ohne Adressangabe.

Das Fest der Goldenen Hochzeit feiern am 11. Oktober 2024 die Ehe-
leute Hannelore und Rolf Böttle, Bretten-Rinklingen. Das Amtsblatt 
gratuliert herzlich!

Goldene Hochzeit

Das Fest der Goldenen Hochzeit feiern am 11. Oktober 2024 die 
Eheleute Theresia und Jürgen Hiller, Bretten. Das Amtsblatt gratuliert 
herzlich!

Goldene Hochzeit

Kindergartenanmeldung für
das Kindergartenjahr 2025/26 

Alle Kinder, die im Zeitraum vom 1. September 
2025 bis zum 1. Juli 2026 einen Betreuungsplatz 
benötigen, müssen bis zum 15. Dezember 2024 
angemeldet werden. Die Anmeldung erfolgt ganz 
komfortabel über das Online-Portal „Little Bird“. 
Das Portal ist online unter www.bretten.de/KITAS 
(oder direkt über den QR-Code) zu erreichen.
Weitere Auskünfte erhalten Sie im Amt Bildung und Kultur, Telefon 
07252/921-442 bzw. -444 oder per E-Mail an: kiga@bretten.de. (red)

Standesamt geschlossen
Das Standesamt Bretten ist wegen einer Fortbildung von Dienstag bis 
Mittwoch, 22. bis 23. Oktober 2024, geschlossen. Um Beachtung und 
um Verständnis wird gebeten. (red)

Die Stadt Bretten sucht engagierte und motivierte Fachkräfte in den 
unterschiedlichsten Berufen, um die vielfältigen kommunalen Aufgaben 
service- und bürgerorientiert erledigen zu können. Haben Sie Interesse 
an einer Arbeit mit kompetenten Kolleginnen und Kollegen nahe am 
Menschen und im Sinne einer guten Entwicklung unserer Stadt?
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.
Unter www.bretten.de/stadt-rathaus-verwaltung/stellenangebote finden 
Sie folgende ausführliche Stellenausschreibungen der Stadt Bretten:

• Stadtplaner bzw. Raumplaner (m/w/d) 
Vollzeit, unbefristet 
E 11 TVöD – Entwicklungsmöglichkeiten nach Bewährung bis E 12 TVöD 
Bewerbungsfrist: 20.10.2024 

• Leitung des Sachgebiets Schulen, Sport, Vereine (m/w/d) 
Teilzeit (70%), unbefristet 
A 11 LBesG BW bzw. EG 10 TVöD – Entwicklungsmöglichkeiten nach 
Bewährung bis A 12 LBesG BW bzw. EG 11 TVöD 
Bewerbungsfrist: 20.10.2024

• IT-Administrator Client/Server (m/w/d) 
Vollzeit, unbefristet 
E 9a TVöD – Entwicklungsmöglichkeiten nach Bewährung bis E 9b TVöD 
Bewerbungsfrist: 13.10.2024

• Gemeindevollzugsbedienstete (m/w/d) 
Vollzeit, unbefristet 
E 9a TVöD – Entwicklungsmöglichkeiten nach Bewährung bis E 9b TVöD 
Bewerbungsfrist: 20.10.2024

• Technischer Sachbearbeiter (m/w/d) 
Vollzeit, unbefristet 
E 6 TVöD – Entwicklungsmöglichkeiten nach Bewährung bis E 8 TVöD 
Bewerbungsfrist: 02.11.2024

• Verkehrsüberwachungskräfte (m/w/d) 
Vollzeit, unbefristet 
E 6 TVöD – Entwicklungsmöglichkeiten nach Bewährung bis E 8 TVöD 
Bewerbungsfrist: 20.10.2024

• Sachbearbeiter Straßenverkehrs-/Bußgeldbehörde (m/w/d) 
Voll- oder Teilzeit, unbefristet 
A 8 LBesG BW bzw. E 6 TVöD – Entwicklungsmöglichkeiten nach Bewäh-
rung bis E 8 TVöD 
Bewerbungsfrist: 27.10.2024

• Sachbearbeiter Sachgebiet Stadtentwicklung/-planung (m/w/d) 
Vollzeit, unbefristet 
E 6 TVöD – Entwicklungsmöglichkeiten nach Bewährung bis E 8 TVöD 
Bewerbungsfrist: 13.10.2024

• Erster Ansprechpartner an der Infotheke im Rathaus und 
Sachbearbeiter in der Ortsverwaltung Sprantal (m/w/d) 
Vollzeit (Teilzeit möglich), unbefristet 
E 5 TVöD – Entwicklungsmöglichkeiten nach Bewährung bis E 8 TVöD 
Bewerbungsfrist: 13.10.2024

• Sachbearbeiter mit dem Schwerpunkt Digitalisierung des 
Archivgutes (m/w/d) 
Teilzeit (50-80% einer Vollzeitbeschäftigung), unbefristet 
E 5 TVöD – Entwicklungsmöglichkeiten nach Bewährung bis E 8 TVöD 
Bewerbungsfrist: 20.10.2024

• Betreuungskräfte in der Schulkindbetreuung (m/w/d) 
Teilzeit, unbefristet 
E 3 TVöD – Entwicklungsmöglichkeiten nach Bewährung bis E 4 TVöD 
Bewerbungsfrist: 18.10.2024

Freiwilligendienst:
• Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) an der Pestalozzischule

Stadt mit Geschichte.

Stadt mit Zukunft.

Stadt mit Dir.

Wir. Schaffen. Zusammen.

BRETTENBRETTEN
Für Rückfragen steht Ihnen Frau Höpfinger (Tel.07252/921-
130) gerne zur Verfügung. Sollte momentan kein geeignetes 
Stellenangebot dabei sein, besuchen Sie gerne unsere Home-
page zu einem späteren Zeitpunkt erneut.

Feuerwehrtag an der Johann-Peter-
Hebel Gemeinschaftsschule

Einst rief der Satz „Hurra, die 
Schule brennt!“ Erinnerungen 
an einen deutschen Filmklassiker 
hervor. Seit vergangenem Diens-
tag lässt sich der Slogan jedoch 
auch mit dem Feuerwehrtag an 
der Johann-Peter-Hebel Gemein-
schaftsschule verbinden. Mit ei-
nem groß angelegten Aktionstag 
probten Schüler, Lehrer und Ein-
satzkräfte der Feuerwehr Bretten 
den Ernstfall.
Beim jährl ichen Probealarm, 
aber auch bei Fehlalarmen übten 
Schüler- und Lehrerschaft in der 
Vergangenheit bereits verschie-
dene Krisenszenarien. Dass es 
trotz all der Routine dabei auch 
mal hektisch und unübersichtlich 
werden kann, nahmen Schul- und 
Feuerwehrleitung zum Anlass, ge-
meinsam einen Feuerwehrtag ins 
Leben zu rufen. Unter möglichst 
realistischen Bedingungen stellte 
die Hebelschule so den hauseige-
nen Krisenplan auf den Prüfstand. 
„Der Probealarm ist aber auch eine 
gute Möglichkeit für die Feuer-
wehr, die  Evakuierung der Schule 
im laufenden Betrieb zu üben“, 
erklärt Bürgermeister Michael 
Nöltner, der die Veranstaltung vor 

Ort mitverfolgte.
Mit einer Nebelmaschine simulier-
ten die Einsatzkräfte der Feuerwehr 
Bretten die Rauchentwicklung eines 
Brandherdes. Kaum ertönte der 
Feueralarm, verließen Schüler und 
Lehrer auch prompt das Gebäude 
und nahmen ihre Plätze im Stadt-
park ein. Mit Atemschutzmasken 
und Löschschlauch gewappnet, 
sicherten währenddessen die Feu-
erwehrleute mit zwei Einsatzfahr-
zeugen die Hebelschule und trugen 
einen Dummy ins Freie.
„Ein Feuerwehrauto hat jeder 
schon einmal gesehen, aber Feu-
erwehrleute in voller Montur sieht 
man eher selten“, berichtet Schul-
leiter Dr. Wolfgang Halbeis. „Im 
Brandfall kann es daher durchaus 
passieren, dass Kinder Angst vor 
den Einsatzkräften haben, anstatt 
bei ihnen Hilfe zu suchen“, ergänzt 
Feuerwehrkommandant Oliver 
Haas. Feuerwehr und Schule nutz-
ten daher den Vormittag, um die 
Schüler mit pädagogischen Mitteln 
für den Brandfall zu sensibilisieren. 
Die Evakuierung mit der Dreh-
leiter sowie die Erkundung eines 
Feuerwehrautos samt Ausrüstung 
rundeten das Angebot ab. (go)

Schule und Feuerwehr übten die Evakuierung.                  Foto: Gülçin Onat/Stadt Bretten

Melanchthonhaus Bretten
mit neuem Online-Auftritt

Das Melanchthonhaus Bretten und 
die Europäische Melanchthon-
Akademie präsentieren sich mit 
einem aktualisierten Internetauftritt. 
Zum Dienstantritt des neuen Kustos 
und Akademiedirektors, Prof. Dr. 
Christian Neddens, wurde  unter  
www.melanchthon.com eine 
Homepage in den Sprachen Deutsch, 
Englisch und Französisch freigeschal-
tet, die nun auch für die Nutzung auf 
mobilen Endgeräten optimiert ist.
Der neue Internetauftritt, der fe-
derführend von Dr. Axel Lange 
vorbereitet wurde, bietet nicht nur 
überarbeitete Texte und Informatio-
nen in einem neuen Layout. Die Euro-
päische Melanchthon-Akademie plant 
zudem, den virtuellen Rundgang auf 
der Homepage langfristig zu einem 
digitalen Lernort auszubauen, indem 
die Infopunkte und Audioguide-Sta-

tionen um weiteres Bildmaterial oder 
mit Links auf digitalisierte Werke 
des Universalgelehrten Melanchthon 
ergänzt werden. Auf dieser Basis 
können gleichzeitig neue museums-
pädagogische Konzepte für Besu-
cherinnen und Besucher geschaffen 
werden, die das Brettener Museum 
weiterhin mit der Eintrittskarte in 
der Hand erkunden wollen.
Die bewährten wissenschaftlichen 
Symposien, international ausgerich-
teten Stipendienprogramme und 
interdisziplinären Workshops sollen 
ebenfalls durch neue Angebote 
erweitert werden. Auch hier bietet 
die aktualisierte Homepage in der 
Kooperation mit Universitäten wie 
mit Schulen oder Gemeinden kre-
ative Möglichkeiten für ein neues 
Zusammenspiel von analogen und 
digitalen Bildungsformaten. (red)

Verkehrshinweis
Einbahnregelung Melanchthonstraße
Aufgrund von Dacharbeiten mittels Krans wird die Melanchthonstraße 
zwischen Hirschstraße und dem Kreisverkehr Am Gottesackertor im 
Zeitraum Montag, 14.10.2024, bis längstens Freitag, 29.11.2024, für 
den Fahrverkehr in Fahrtrichtung Bahnhof gesperrt. Der Fahrverkehr 
wird innerörtlich umgeleitet über die Straßen Am Gottesackertor sowie 
Wilhelmstraße. Hiervon betroffen ist aufgrund der Einbahnregelung in 
der Melanchthonstraße auch der Linienverkehr in Richtung Bahnhof. 
Die Linienbusse werden über die oben genannte Strecke umgeleitet. Aus 
Richtung Am Gottesackertor kommend, wird dabei in der Wilhelmstraße 
vor dem Kreisverkehr Bahnhofstraße eine Ersatzbushaltestelle eingerich-
tet. Dabei entfällt die Haltestelle Alte Post, jedoch nur in Fahrtrichtung 
Bahnhof. In der Gegenrichtung sind keine Änderungen erforderlich. (red)

Sinkkastenreinigung
Ab dem 14.10. wird eine Reinigung der Sinkkästen im gesamten Stadtge-
biet durchgeführt, dies betrifft sowohl die Kernstadt als auch die Stadt-
teile. Dabei werden sowohl die Straßeneinläufe also auch die Schächte 
gereinigt. Falls Einläufe versperrt sind, etwa durch parkende Autos o.Ä., 
wird dies dokumentiert und die Reinigung zeitnah nachgeholt. (red)



Amtsblatt vom 09.10.2024 
Seite 3

Brettener Herbst mit verkaufsoffenem Sonntag am 20. Oktober 2024
Am Sonntag, 20. Oktober 2024, 
lädt die Stadt Bretten gemeinsam 
mit der Brettener Interessenge-
meinschaft (BIG) zum Brettener 
Herbst ein. Von 12 bis 18 Uhr 
verwandelt sich die Innenstadt 
in einen herbstlichen Markt mit 
abwechslungsreichen Angeboten 
für die ganze Familie.
Der Marktplatz wird zum Zentrum 
des Geschehens, wo regionale 
Produkte, handgefertigtes Kunst-
handwerk und kulinarische Spezia-
litäten angeboten werden. Passend 
zur Jahreszeit sorgen zahlreiche 
historische Traktoren für eine nos-
talgische Atmosphäre und geben 
Einblicke in landwirtschaftliche 
Traditionen.
Von 13 bis 18 Uhr öffnet zudem 
der überwiegend inhabergeführte 
Einzelhandel seine Türen. Schlen-
dern Sie durch die charmanten Ge-
schäfte, entdecken Sie die neuesten 
Herbstkollektionen und genießen 
Sie entspanntes Einkaufen in be-
sonderer Atmosphäre.
Die offizielle Eröffnung mit Ober-
bürgermeister Nico Morast findet 
um 12 Uhr auf der Bühne am 
Marktplatz statt und wird durch 
den städtischen Kindergarten Dra-
chenburg musikalisch begleitet. 
Mit stimmungsvollen Herbstlie-
dern sorgen die Kinder für eine fei-
erliche Einstimmung auf den Tag.
Über den gesamten Tag wird 
die Tanzschule Wipper auf dem 
Marktplatz mit Vorführungen und 
Kindermitmachdisko begeistern, 
während in den Einkaufsstraßen 
die Band Woodvibe mit musika-
lischen Darbietungen für eine 
angenehme Atmosphäre sorgt.
Für die jüngsten Besucher hält der 
Brettener Herbst ein kreatives Pro-

gramm bereit. Im Museum Schwei-
zer Hof findet von 14 bis 16 Uhr ein 
Bastelangebot mit Heike Aichert 
statt, bei dem Kinder im Alter von 
6 bis 10 Jahren herbstliche Schüt-
telbilder gestalten können. Eine 
Anmeldung ist nicht erforderlich, 
allerdings ist die Teilnehmerzahl 
begrenzt. Die Teilnahmegebühr 
beträgt 4 Euro pro Kind.
Vor der Weißhofer Galerie können 
sich Kinder am Spielmobil bei 
verschiedenen Bewegungsspielen 
austoben und in der Fußgängerzone 
werden die aus dem Brettener Stadt-
sommer bekannten Spielpunkte 
für Unterhaltung sorgen. Ein Kin-
derkarussell und Süßwarenstände 
am Hundlesbrunnen runden das 
Angebot ab.
Zahlreiche Stände mit ihrer Vielfalt 
an Speisen und Getränken werden 
für das leibliche Wohl sorgen. Darü-
ber hinaus laden die ortsansässigen 
Gastronomiebetriebe zum gemütli-
chen Verweilen in ihre Lokale ein.
Für Besucher stehen eine Vielzahl an 
Parkmöglichkeiten zur Verfügung. 
Die Parkplätze P1 Pfluggasse, P2 
Sporgasse, P5 Am Seedamm, P+ 
Berufsschule sowie das Parkhaus P4 
Löwenhof befinden sich in unmittel-
barer Nähe des Veranstaltungsgelän-
des. Alternativ wird die Anreise mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln oder 
dem Fahrrad empfohlen. Die Hal-
testellen Sporgasse und Stadtmitte 
sowie Fahrradabstellplätze liegen 
nur wenige Gehminuten vom Markt-
platz entfernt.
Besuchen Sie den Brettener Herbst 
und genießen Sie einen Tag voller 
Unterhaltung, Genuss und gemütli-
chem Einkaufen in unserer schönen 
Innenstadt! (red)
Mehr unter: www.erlebe-bretten.de

Name Vorname

Straße Hausnummer

Wohnort Telefonnr.

Äpfel Preis/Baum Birne Preis/Baum
Anzahl Sorte Stamm Anzahl Sorte Stamm

Gravensteiner Halbstamm 28,00 € Gräfin von Paris Halbstamm 28,00 €
Gravensteiner Hochstamm 40,00 € Gräfin von Paris Hochstamm 40,00 €
Zabergäu Renette Halbstamm 28,00 € Conference Halbstamm 28,00 €
Zabergäu Renette Hochstamm 40,00 € Conference Hochstamm 40,00 €
Brettacher Halbstamm 28,00 € Pastorenbirne Halbstamm 28,00 €
Brettacher Hochstamm 40,00 € Pastorenbirne Hochstamm 40,00 €
Winterrambur Halbstamm 28,00 €
Winterrambur Hochstamm 40,00 € Nüsse
Gewürzluike Halbstamm 28,00 € Anzahl Sorte Stamm
Gewürzluike Hochstamm 40,00 € Walnuss Halbstamm 19,00 €
Jakob Lebel Halbstamm 28,00 € Walnuss Hochstamm 42,00 €
Jakob Lebel Hochstamm 40,00 €
Sonnenwirt Halbstamm 28,00 € Kastanien
Sonnenwirt Hochstamm 40,00 € Anzahl Sorte Stamm
Goldparmäne Halbstamm 28,00 € Bouche de Betizac Halbstamm 53,00 €
Goldparmäne Hochstamm 40,00 €
Roter Boskop Halbstamm 28,00 €
Roter Boskop Hochstamm 40,00 € Quitten

Anzahl Sorte Stamm
Zwetschgen Robusta Halbstamm 26,00 €
Anzahl Sorte Stamm Robusta Hochstamm 40,00 €

Hauszwetschge Halbstamm 28,00 €        
Hauszwetschge Hochstamm 40,00 €        Mirabellen
Ersinger Frühe Halbstamm 28,00 €        Anzahl Sorte Stamm
Ersinger Frühe Hochstamm 40,00 €        Nancy Halbstamm 28,00 €

Nancy Hochstamm 40,00 €
Kirschen
Anzahl Sorte Stamm Zubehör (Ausgabe durch OGV Bretten)

Hedelfinger Halbstamm 28,00 € Art Anzahl/Baum Preis/Stück
Hedelfinger Hochstamm 40,00 € Kokosgarn 0,50€/Meter
Regina Halbstamm 28,00 € Holzpfahl (2m lang) 9,-€/Stück
Regina Hochstamm 40,00 € 3,-€/Stück
Büttners Rote Halbstamm 28,00 € 8,-€/Stück
Büttners Rote Hochstamm 40,00 €

Bemerkungen: Unterschrift:

Bestellschein Brettener 
Obstbaumaktion 2024

Im Internet finden Sie den Bestellschein zum Ausdrucken unter 
http://www.bretten.de/stadt-rathaus-verwaltung/formulare.

Wildschutzspirale
Wühlmausschutz unverzinkt 1,50mx1,50m
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Im Rahmen der Brettener Obstbaumaktion 2024 rufen wir auch in diesem Jahr wieder zur Pflan-
zung von Streuobstbäumen auf.
Zum Erhalt und zur Erneuerung des Streuobstanbaus auf der Gemarkung der Großen Kreisstadt Bretten gibt 
die Stadt Obstbäume an Brettener Bürger ab, die Preise entnehmen Sie bitte dem Bestellschein.
Ab sofort können mit dem angefügten Bestellschein aus der diesjährigen Auswahl beim Baubetriebshof Bretten 
Bäume bestellt werden. Die Ausgabe erfolgt am Samstag, 9. November, von 9-12 Uhr (der Termin wird im 
Amtsblatt nochmals rechtzeitig bekanntgegeben).  
Die Obstbaumausgabe ist eine jährliche Aktion der Stadt Bretten. 
Bitte geben Sie den ausgefüllten Bestellschein bis spätestens 11.10.2024 im Rathaus Bretten, Untere Kirch-
gasse 9, (im Bürgerservice/Rathausbriefkasten) ab. Es besteht auch die Möglichkeit, die Bestellung per E-Mail 
an den Baubetriebshof (info-baubetriebshof@bretten.de) zu senden. 
Im Internet finden Sie den Bestellschein ebenfalls zum Ausdrucken unter:
http://www.bretten.de/stadt-rathaus-verwaltung/formulare.
Für Rückfragen stehen wir unter der Telefonnummer 07252/9499-0 gerne zur Verfügung. (red)

Bestellschein für die
Brettener Obstbaumaktion 2024

Bienenvolk 
erfolgreich umgesiedelt

20. Oktober 2024
Bunter Herbstmarkt
www.erlebebretten.de

Brettener
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verkaufs-
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13- 18 Uhr
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Stadt Bretten stellt Biotopverbundplanung vor
Baden-Württemberg zeichnet sich 
durch vielfältige Naturräume wie den 
Schwarzwald, die Rheinauen und die 
Schwäbische Alb aus, die wichtige 
Lebensräume für heimische Tier- und 
Pflanzenarten bieten. Ein Biotopver-
bund, also ein Netzwerk verbunde-
ner Lebensräume, ist entscheidend 
für den genetischen Austausch und 
das Überleben dieser Arten. Den-
noch verzeichnet auch der Landkreis 
Karlsruhe weiterhin einen hohen Ver-
lust an biologischer Vielfalt. Ursachen 
hierfür sind die Zerschneidung der 
Landschaft durch Verkehr und Sied-
lungen, intensive Landnutzung und 
der Klimawandel, der Lebensräume 
beeinflusst. Um dieser Entwicklung 
entgegenzuwirken, setzt sich die 
Landesregierung für den Erhalt und 
Ausbau des Biotopverbundes ein.
Bereits in seiner Sitzung am 27.07.2021 
hat der Gemeinderat einstimmig den 
Grundsatzbeschluss zur Erstellung 
einer Biotopverbundplanung für die 
Gesamtgemarkung Bretten gefasst. 
Die Planungskosten für die Erstel-
lung von Biotopverbundplänen wur-
den mit 90 Prozent über die Land-
schaftspflegerichtlinie gefördert. Da 
alle Förderkriterien erfüllt werden 
konnten, erhält die Stadt Bretten 
eine Zuwendung für die Erstellung 
der Biotopverbundplanung in Höhe 
von rund 61.000 Euro vom Landrats-
amt Karlsruhe. Die Planung liefert 
konkrete Maßnahmeflächen zur Ent-
wicklung des räumlich funktionalen 

Bienen im neuen Zuhause  Foto: Eckhard Egler, Fauststadtimkerei

In der Weißhofer Straße 2, im Gebäude des Käsela-
dens, wurde ein Bienenvolk in der Fassade entdeckt. 
Die Stadt Bretten hat gemeinsam mit Imker Eckhard 
Egler eine Umsiedlung des Bienenvolks in die Wege 
geleitet. Nach einer Zwischenstation sollen die Bie-
nen auf einer städtischen Streuobstwiese dauerhaft 
angesiedelt werden. Aus den ehemaligen „Käseladen-
Bienen“ werden somit Brettener Stadtbienen.
Die Umsiedlung des Bienenvolks stellte sich allerdings 
als komplizierter heraus als der Imker zunächst an-
genommen hatte. Eckhard Egler berichtete, dass die 
Bienen über die Balkenunterkonstruktion hinweg in 
einen schwer zugänglichen Hohlraum weitergezogen 
seien. Mit Hilfe einer kleinen Leiter und einem spe-
ziellen Absauger konnte er den Schwarm erreichen. 
Auf diese Weise gelang es ihm, etwa 2.500 Bienen 
abzusaugen und in einen Holzkasten zu überführen. 
Dort fügte er Waben und Futter hinzu, um dem 
Schwarm die Eingewöhnung zu erleichtern.
Nun verbleiben die Bienen in Gochsheim, wo sie sich 
hoffentlich gut entwickeln werden. „Gestern habe 
ich beobachtet, dass sie bereits Pollen eintragen, was 
ein positives Zeichen ist. Das deutet darauf hin, dass 
neue Brut im Kasten ist“, berichtet Egler. Er zeigt sich 
zuversichtlich, dass er die Bienen in den kommenden 
Monaten „aufpäppeln“ kann, sodass eine endgültige 
Umsiedlung auf die städtische Streuobstwiese wahr-
scheinlich im Frühjahr stattfinden kann. Den genauen 
Standort wird er dann zu einem späteren Zeitpunkt 
gemeinsam mit der Stadtverwaltung festlegen. Un-
terdessen wird das Bienenvolk beim zuständigen 
Veterinäramt und beim Bienensachverständigen 
angemeldet. 
Sobald die Blütezeit beginnt, plant Eckhard Egler, 
den Bienenkasten zu erweitern, um den Bienen 
genügend Platz zum Einlagern von Honig zu bieten. 
Er rechnet damit, im Frühjahr zwischen 15 und 20 
Kilogramm cremigen Honig schlagen zu können. Ob 
es zusätzlich Sommerhonig geben wird, hängt von 
der Wetterlage ab. 
Mit dieser sorgfältigen Vorbereitung blickt der 
Imker opt imist isch auf die Entwick lung der 
neuen Stadtbienen und freut sich auf die erste 
Honigernte im Frühjar. (er)

Biotopverbunds.
Im Rahmen von Vor-Ort-Begehungen 
und der sogenannten Kernflächenva-
lidierung konnte eine umfassende 
Darstellung der aktuellen Biotop-
verbundkulisse für das Jahr 2024 
erstellt werden. Dadurch lassen sich 
nicht nur die derzeitigen Bedingun-
gen dokumentieren, sondern auch 
Veränderungen im Vergleich zu 2020 
sichtbar machen. Ein zentrales Ergeb-
nis der Untersuchung sind die neu 
herausgearbeiteten Verbundachsen 
zwischen bestehenden Kernflächen. 
Diese verbinden wichtige Naturräu-
me und ermöglichen es, Lebensräu-
me für verschiedene Tierarten besser 
zu vernetzen. In Fällen, in denen die 
Kernflächen zu weit auseinanderlie-
gen, wurden Entwicklungsachsen 
festgelegt. Diese benötigen zusätzli-
che Trittsteine, um die Vernetzung 
zu gewährleisten.
Bei der Planung von Maßnahmen 
liegt ein besonderer Fokus auf den 
identifizierten Schwerpunktberei-
chen. Diese umfassen verschiedene 
Lebensraumtypen – von trockenen 
und feuchten Gebieten bis hin zu 
Feldvogelhabitaten. Diese Gebiete 
wurden aufgrund ihres Potenzials 
zur Aufwertung und des gehäuften 
Vorkommens bestimmter Biotopty-
pen ausgewählt. Sie stellen entweder 
besonders erhaltenswerte Strukturen 
dar oder weisen Defizite auf, die 
durch gezielte Maßnahmen verbes-
sert werden sollen.

Darüber hinaus wurde eine umfas-
sende Zielartenliste erstellt. Diese 
enthält Tierarten, die aufgrund der 
vorhandenen Biotopstrukturen im 
Gebiet vorkommen könnten. Ein 
besonderes Augenmerk liegt dabei 
auf sogenannten Schirmarten. Diese 
Arten besitzen besonders anspruchs-
volle Habitatpräferenzen. Durch ge-
zielte Maßnahmen zu ihrem Schutz 
sollen auch andere Arten mit ähnli-
chen Ansprüchen gefördert werden.
Die Maßnahmenplanung befindet 
sich derzeit in der finalen Phase. In 
enger Zusammenarbeit mit Gebiets-
kennern, deren wertvolle Informa-
tionen in die Planung eingeflossen 
sind, wurden bereits wesentliche 
Maßnahmen entwickelt. 
Im Rahmen eines Infoabends wird 
der Zwischenstand der Biotopver-
bundplanung mit Schwerpunktset-
zungen und Maßnahmenbereichen 
vorgestellt. Zum Termin am 18. 
November um 18:30 Uhr im Rats-
saal sind alle Interessierten herzlich 
eingeladen. Die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der Amts für Bauen, 
Gebäudemanagement und Umwelt 
werden mit Unterstützung eines 
Fachplanungsbüros aus Heidelberg 
einen umfassenden Einblick in 
die bisherigen Fortschritte des 
Biotopverbundprojekts geben und 
aufzeigen, welche Maßnahmen zu-
künftig umgesetzt werden, um die 
Artenvielfalt in der Region zu sichern 
und zu fördern. (er)

Kennen Sie schon die
Freiwilligenbörse auf der
Engagement-Plattform?

„Freiwilligenbörse“, „Ver-
eine und Organisationen“, 
„Suchen und Finden“, 
„Engagementforum“, „Ter-
mine“ und vieles mehr 
finden Sie online auf der 
Engagement-Platt form 
w w w.e n g a ge me nt -
bretten.de (oder direkt 

über den nebenstehenden QR-Code). Gleich aus-
probieren! (red)



Stadt Bretten
Bildung und Kultur

Untere Kirchgasse 9
75015 Bretten

www.erlebe-bretten.de

Tourist-Info Bretten
Melanchthonstr. 3  
75015 Bretten  
Tel.: 07252 583710 
Email: touristinfo@bretten.de

Online-Vortrag: Die Zukunft der Heizung, 242-10408       
Wie heizen wir in Zukunft? Das fragen sich viele Hauseigentümer und 
-eigentümerinnen, gerade auch im Hinblick auf die neuen gesetzlichen 
Vorschriften aus dem Gebäudeenergiegesetz (GEG). Erhalten Sie einen 
Überblick über die Systeme mit den dazugehörigen Förderungen sowie 
über die gesetzlichen Grundlagen und Möglichkeiten.
Di 15.10., 18:30-20:00 Uhr, die Teilnahme ist kostenlos.

Sketchnotes für Kinder ab 8 Jahren: Worte in Bildern erklären, 
242-20700       
Wir lernen einfache Zeichnungen herzustellen, die aber für alle erkennbar 
sind. Schritt für Schritt setzen wir Figuren, Tiere und Blumen zusammen 
und lassen so ein Bild entstehen, wie z. B. eine Glückwunschkarte.
Fr 18.10., 16-18 Uhr, 13 Euro zzgl. ca. 3 Euro Materialkosten.

Webseminar: Internet der Zukunft: 3D in erweiterten Realitäten, 
242-50132        
Was wäre, wenn digitale Inhalte nicht mehr auf Bildschirmen angezeigt 
werden, sondern nahtlos mit unserer Umgebung verschmelzen? 
Di 22.10., 16:30-17:15 Uhr, die Teilnahme ist kostenlos.

Richtiger Umgang mit der Motorsäge, 242-10030        
Dieser Kurs vermittelt in einem theoretischen Teil Grundwissen zum 
richtigen Fällen von Bäumen und in einem praktischen Teil den richtigen 
Umgang mit der Motorsäge, damit Gefahren erkannt und das Unfallrisiko 
eingeschränkt wird. Sie erhalten zum Abschluss eine Bescheinigung, die 
bei Bewerbungen für Langholz und Flächenlose vorgelegt werden kann. 
Bitte zum Praxisteil Schutzkleidung mit Schnittschutzeinlage, Helm mit Visier, Gehör-
schutz und Schuhe mit Stahlkappen mitbringen.
Mi 23.10., 17:30-22 Uhr und Sa 26.10., 09-15 Uhr, 125 Euro

Whisky-Tasting, 242-30570      
An diesem Abend erkunden wir nicht nur die Aromen verschiedener 
Whiskys, sondern tauchen auch in die reiche Geschichte ein, die dieses 
legendäre Getränk geprägt hat.
Fr 25.10., 19:30-23 Uhr, 60 Euro

04.11., 19:30 Uhr im Kino Bretten
Portugal mit Madeira – Atlantik, Weite, Stille
Multivision mit Steffen Hoppe 
Eintritt: 15 Euro im Vorverkauf, 17 Euro an der Abendkasse. Karten: Tourist-Info Bretten 
oder online über www.vhs-bretten.de.

Angebote der vhs 
Melanchthonstr. 3, Tel.: 07252 583710

Öffnungszeiten: 
Mo-Do 9-18 Uhr
Fr+Sa  9-13 Uhr
www.erlebe-bretten.de  

KulturStadt Bretten

Stadtbücherei, Untere Kirchgasse 5, 07252 957613

Sa, 12.10., 11:30-12:15 Uhr
Vorlesezeit in der Stadtbücherei
Abenteuerliche, lustige, schöne und spannende Geschichten für Vor-
schul- und Grundschulkinder.
Der Eintritt ist frei, eine vorherige Anmeldung bei der Stadtbücherei wünschenswert. 

Museum im Schweizer Hof, Engelsberg 9

Öffnungszeiten:  Sa, So/Feiertage 11-17 Uhr,  Mi 15-19 Uhr, Eintritt frei!

Ab 20. November 2024
Sonderausstellung „Ansichtssache Bretten: Unsere Stadt auf Ge-
mälden, Postkarten und Kitsch“
Diese Ausstellung wird ein Potpourri aus Souvenirs, bunten Hunden, Fo-
tos und alten Gemälden. Nicht zuletzt soll ein Blick in die Zukunft unserer 
Stadt gewagt werden!
Eröffnung der Ausstellung: Mi 20. November, 19 Uhr

Kreativ-Wettbewerb „Brettopolis 2054“ 
Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis  16 Jahren aus und um Bretten 
sind aufgerufen, einen Blick in die Zukunft zu wagen und ihre Vision, 
wie unsere Stadt im Jahr 2054 
aussehen könnte, zu gestalten. 
Gibt es einen oder gar mehrere 
„Melanchthon-Tower“ oder wird 
Bretten grüner sein denn je? Flie-
gende Autos oder eine Seilbahn 
könnten die Stadt passieren. 
Oder setzt man 2054 auf völlig 
andere Fortbewegungsmittel? 
Eigenständige Herstellung eines Bildes 
oder einer Collage auf vorgefertigten 
Din-A2-Kartons. Diese können zu den 
Öffnungszeiten des Museums abgeholt 
werden.

Sa 12.10., 19:30 Uhr, Bürgersaal
Lehrerkonzert der Jugendmusikschule Unterer Kraichgau 
In diesem Konzert zeigen sich die Dozentinnen und Dozenten nicht als 
Pädagogen, sondern als Künstler auf ihrem eigenen Instrument!
Das Kollegium der Jugendmusikschule hat einige der spannendsten 
Stücke aus der Vielzahl der wertvollen Kompositionen aus ganz unter-
schiedlichen Epochen ausgewählt und wird diese mit Esprit in einem 
kurzweiligen Programm mit Moderation präsentieren.
Einlass ab 19 Uhr, Programm mit Pause. Eintritt frei, um eine Spende wird gebeten.

Sa 02.11., 20 Uhr, Stiftskirche
Europe-Spirit Songwriting-Concert 2024 
Die Zuhörer erwartet ein Programm mit aktuellen Songs, tiefgehenden 
Texten und authentischer musikalischer Darbietung.
Das Hybrid-Konzert der „Europe Spirit Songwriter“ findet unter der Trägerschaft der 
Stadt Bretten und des Evang. Kirchenbezirks Bretten-Bruchsal in der Stiftskirche 
Bretten statt.

Fr 11.10., 18 Uhr, Marktplatz
Stadtführung mit Weinprobe
Bei einem Rundgang durch die historische Altstadt entdecken Sie die 
Stadtgeschichte ganz lebendig. Der Abschluss der rund einstündigen 
Stadtführung findet in der vhs-Geschäftsstelle statt. Dort verkosten Sie 
nach einem prickelnden Sekt vier ausgewählte Weine aus dem Kraich-
gauer Hügelland sowie Käsesorten aus aller Welt. 
Im Preis sind die Stadtführung, die Weinprobe inklusive ein Erlebe-Bretten-Glas, sowie 
Käse und Baguette enthalten. Treffpunkt: Marktbrunnen auf dem Marktplatz, 30 Euro

Tourist-Info, Melanchthonstr. 3, Tel.: 07252 583710

Fr 25.10., 20 Uhr, Bürgersaal im Alten Rathaus Bretten
Wundertüte – Songkabarett 
mit Ines Martinez & Bobbi Fischer
Sich selbst neu erfinden, wie oft kann 
man das? Nichts vertagen, raus aus 
der Komfortzone und ran an ungelebte 
Träume! 
Es wartet ein fulminantes Songkabarett 
mit selbstgelooptem Salsaorchester 
über magische Momente, einer großen 
Hymne für Frauenloyalität, dem Liebes-
lied über den Traum vom Luftschloss 
und warum man die Kerle in die Flucht 
schoss, herrlichen Bossas (oder Bos-
sata?) und mit dem Motto „Genieß das Leben – und Schluss“.
Ines Martinez inspiriert durch ihre geistreiche Schlagfertigkeit, Weiblich-
keit und Spontanität. Erfolge feierte sie seit dem Jahr 2000 deutschland-
weit mit ihren Soloshows, dem Popkabarett „Alte Mädchen“ oder Mu-
sicalproduktionen. Der Pianist, Multi-Instrumentalist und Komiker Bobbi 
Fischer, bekannt durch „Tango Five“ und „Berta Epple“, erobert mit ihr 
nun wieder die Bühne! Eine geniale Kombi, ein ideales Duo!
Tickets online, bei der Tourist-Info Bretten und an der Abendkasse: 20 Euro, erm.16 Euro

Mo 14.10., 18:30 Uhr, Stadtbücherei
Barfuß in Deutschland – Lesung mit Autorin Tete Loeper
In Zusammenarbeit mit DAF – Internationaler Freundeskreis und Verein für Stadt- und 
Regionalgeschichte e.V.
Divine Gashugi, bekannt unter ihrem Pseudonym Tete Loeper, ist Auto-
rin, Schauspielerin, Regisseurin und Bildungsreferentin. In Ruanda ge-
boren, überlebte sie den Völkermord an den Tutsi im Flüchtlingslager in 
Burundi und im Kongo. Später studierte sie Journalismus und Kommu-
nikation. Seit mehreren Jahren beschäftigt sie sich mit verschiedenen 
Bildungsthemen rund um Migration, Dekolonisierung und interkulturelle 
Kompetenz. Der Eintritt ist frei, eine Platzreservierung vorab erbeten.

Di 22.10., 19 Uhr, Stadtbücherei 
Herbstausgabe von Literaturgenuss zur Abendstunde 
Mit Plaudereien über Lieblingsbücher, Gespräche zu Neuerscheinungen 
und Wissenswertes aus der Bibliothek – einfach ein reger Austausch zu 
Allem, was die Medien- und Literaturlandschaft zu bieten hat. 
Der Eintritt ist frei, eine vorherige Anmeldung wünschenswert

So, 27.10., 14 Uhr bis 18 Uhr, vhs Vortragssaal
Wer spielt mit? Familien-Spiele-Nachmittag der Stadtbücherei 
Der Eintritt ist frei. Um Anmeldung wird gebeten – die Plätze sind begrenzt. 

Mo 28.10., 18 Uhr, Stadtbücherei
Real Life „Among Us“
Ein spannendes Abenteuer-Rollenspiel für mutige Raumschiff-Crewmit-
glieder von 12 bis 17 Jahren. Eintritt: 6 Euro (Snacks inkl.)
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Stadtteilnachrichten

Diedelsheim

Dürrenbüchig

Ruit

Fundsachen
Ein Schlüsselbund wurde in der 
Schwandorfstraße in Diedelsheim 
gefunden und ist in der Ortsverwal-
tung abgegeben worden. Der Besit-
zer kann die Fundsache im Rathaus 
Bretten, Bürgerservice, während der 
Sprechzeiten abholen.

Gölshausen

Sprechzeiten des Ortsvorstehers
Die Sprechzeiten des neuen Ortsvor-
stehers Rouven Hipp finden nach 
telefonischer Vereinbarung unter 
der Tel. 07252-7921 statt. 

Büchig

Rinklingen

Sprantal

Fundsachen
In den Briefkasten der GS-Betreuung 
(alter Briefkasten OV) wurde ein 
einzelner Schlüssel als Fundsache 
eingeworfen und von der Betreuung 
an die Ortsverwaltung übergeben. Der 
Schlüssel kann zu den Öffnungszeiten 
bei der Ortsverwaltung, Hauptstraße 
17, abgeholt werden.

Sitzung des Ortschaftsrates
Einladung zur Sitzung des Ortschafts-
rates Gölshausen am Donnerstag, den 
10.10.2024, um 19 Uhr, Bürgersaal im 
Rathaus, Eppinger Str. 34
Tagesordnung: 
TOP 1: Verabschiedung des ausge-
schiedenen Ortsvorstehers Timo 
Grahm
TOP 2: Mittelanmeldung für den 
Ergebnishaushalt 2025
TOP 3: Entgelterhöhung für den 
Grillplatz
TOP 4: Organisation des Senioren-
nachmittags am 30.11.2024
TOP 5: Jubiläumsjahr „50 Jahre Große 
Kreisstadt Bretten“
TOP 6: Volkstrauertag 17.11.2024
TOP 7: Verschiedenes

Sitzung des Ortschaftsrates
Einladung zur Sitzung des Ort-
schaftsrates Dürrenbüchig am Mitt-
woch, 16.10.2024, 19 Uhr, im Ge-
meindesaal.
Tagesordnung
Fragen und Anregungen der Bürger
TOP 1: Haushalt 2025
TOP 2: Planung Weihnachtsmarkt
TOP 3: Planung Volkstrauertag
TOP 4: Planung Jubiläum 50 Jahre 
gr. Kreisstadt
TOP 5: Sachstand Trafoturm
TOP 6: Sachstand Kletterturm
TOP 7: Verschiedenes

Familie der Brettener Künstlerin Walheide  
Wittmer überlässt Werke den städtischen Museen

Aufgrund der Museumsschließung 
während der Corona-Pandemie 
konnten die Neueinrichtung des 
Museumdepots sowie die Auflösung 
mehrerer ehemaliger Depots voran-
gebracht werden. Ungeahnt wurden 
Werke der bis heute kaum bekann-
ten Brettener Künstlerin Walheide 
Wittmer wiederentdeckt, die in den 
späten 1990er Jahren mit weiteren 
persönlichen Dokumenten aus 
ihrem Nachlass durch Familienmit-
glieder in die städtischen Sammlun-
gen gelangt sind. Recherchen über 
das Leben der Künstlerin konnten 
interessante Aspekte zu ihrer Ausbil-
dung und dem umfassenden Werk 
der Zeit zwischen 1912 und der Mit-
te der 1940er Jahre beleuchten. Aus 

Karlsruher Adressbüchern, Akten 
aus den Archiven, Zeitzeugenberich-
ten und persönlichen Dokumenten 
ließ sich der zunächst im Dunkeln 
liegende Lebensweg schließlich 
nachzeichnen. Das Werk sowie 
weitere interessante Fakten zum Le-
ben der Künstlerin wurden im Jahr 
2022 in der Ausstellung „Walheide 
Wittmer – eine Brettener Künstlerin 
der Klassischen Moderne“ erstmals 
der Öffentlichkeit präsentiert. Im 
Zuge der Ausstellungsvorbereitung 
konnte Kontakt zu zahlreichen Fa-
milienmitgliedern der Künstlerin 
aufgenommen werden. Nun wurde 
dem städtischen Museum Bretten 
durch diesen Kontakt eine beson-
dere Schenkung zuteil: Walheide 

Werk der Brettener Künstlerin Walheide Wittmer               Foto: Linda Obhof/Stadt Bretten

Krempl (geb. Beuttenmüller), eine 
Nichte der Künstlerin, überließ 
dem Museum im Schweizer Hof 
über 250 Werke aus dem Nachlass 
der Künstlerin. Darunter befinden 
sich Skizzen, Aquarelle, Kohle-
zeichnungen und Akte, die mit 
Bleistift angefertigt wurden. 
Walheide Wittmer ist eine typi-
sche Vertreterin der Strömungen 
der ersten Jahrhunderthälfte im 
Südwesten, doch ihr Wirken fand 
zu Lebzeiten kaum Anerkennung: 
Verträumte Figuren in zarten 
Landschaften, schlafende Frauen 
und spielende Kinder sind die 
häufigsten Motive, die sich im 
Werk der 1894 in Bretten gebore-
nen Künstlerin wiederfinden. Die 
Werke von Walheide Wittmer sind 
ein bedeutendes Zeugnis der Klas-
sischen Moderne, einer Epoche, 
in der sich viele Künstlerinnen 
trotz gesellschaftlicher Hürden 
einen Platz in der Kunstwelt er-
kämpften. Besonders in der Zeit 
zwischen 1910 und 1930 kam es zu 
einer stärkeren Präsenz von Frau-
en in der Kunstszene, die in der 
Avantgarde oft neue künstlerische 
Ausdrucksformen entwickelten. 
Walheide Wittmers Werk spiegelt 
diese Entwicklungen wider, wobei 
ihre verträumten Darstellungen 
von Frauen und Kindern den Ein-
fluss zeitgenössischer Strömungen 
wie des Impressionismus und 
des Symbolismus zeigen. Mit der 
Schenkung ihrer Arbeiten an die 
städtischen Museen Bretten wird 
nicht nur Wittmers künstlerisches 
Erbe bewahrt, sondern auch die 
Bedeutung von Künstlerinnen 
dieser Epoche gewürdigt.
Im Museumsshop sowie in der 
Tourist-Info Bretten am Marktplatz 
kann weiterhin der Ausstellungs-
katalog für 10 Euro erworben 
werden. (red)

Pfalzfahrt Rinklinger Senioren 
Die Abfahrt für den Rinklinger Senio-
renausflug in die Pfalz findet am Don-
nerstag, 17. Oktober, um 9 Uhr, am 
Dorfplatz  in Rinklingen statt. Es sind 
noch wenige Plätze frei. Anmeldung 
sowie Entrichtung der Fahrtkosten 
von 25 Euro bis 15. Oktober bei 
der Ortsverwaltung Rinklingen, Tel. 
07252/9009842, möglich.

Seniorennachmittag 2024
Liebe Seniorinnen und Senioren, wir 
möchten Sie schon heute zu unserem 
traditionellen vorweihnachtlichen 
Seniorennachmittag am Samstag, 30. 
November, in der Gymnastikhalle 
einladen. Sie erhalten Ihre persönliche 
Einladung in Kürze. Wir freuen uns 
schon heute, Sie an diesem Nachmittag 
zahlreich begrüßen zu dürfen.
Ihr Ortsvorsteher Thomas Tossenber-
ger mit Ortschaftsrat

Sitzung des Ortschaftsrates
Einladung zur Sitzung des Ortschafts-
rates Sprantal am Donnerstag, 17. Ok-
tober 2024, um 19 Uhr im Rathaus, 
Oststraße 26
Tagesordnung: 
Einwohnerfragestunde
1. Spielplatz Umbau/Neugestaltung
2 .  We i h n a c h t s m a r k t  2 0 2 4 
(14.12.2024) 
3. Information 50 Jahre Große Kreis-
stadt Bretten  
4. Laufende Projekte/neue Projekte
5. Sonstiges und Bekanntgaben

Sitzung des Ortschaftsrates
Einladung zur Sitzung des Ortschafts-
rates Ruit am Donnerstag, 17.10.2024, 
um 18:30 Uhr, in den Bürgersaal der 
Ortsverwaltung
Tagesordnung: 
Einwohnerfragestunde
TOP 1: Aussprache zu Bauanträgen
TOP 2: Aufstellung des Bebauungs-
plans „Innenentwicklung Ruit“ mit 
örtlichen Bauvorschriften, Gemar-
kung Ruit;
- Aufstellungsbeschluss/Beschluss 
zur Einleitung des Bebauungsplan-
verfahrens gem. § 2 Abs. 1 BauGB 
und § 74 Abs. 7 LBO
- Entscheidung über die Aufstellung 
des Bebauungsplans mit örtlichen 
Bauvorschriften im beschleunigten 
Verfahren nach § 13a i.V.m. § 13 
BauGB
- Billigung des Entwurfs des Bebau-
ungsplanes mit örtlichen Bauvor-
schriften und Begründung
Beschluss über die öffentliche Aus-
legung und die Betei l igung der 
berührten Behörden und sonstigen 
Trägern öffentlicher Belange gem. § 
13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 13 
Abs. 2 Nr. 2 BauGB und § 3 Abs. 2 
BauGB sowie § 4 Abs. 2 BauGB und 
§ 74 Abs. 7 LBO
TOP 3: Neue Projektliste nach der 
Ortsbegehung am 28.09.2024
TOP 4: Verschiedenes
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Öffentliche Bekanntmachungen

Evangelische Kirchengemeinde 
Bretten und Gölshausen
Donnerstag, 10.10.2024
14:30 Uhr Gemeindehaus Impulscafé
Freitag, 11.10.2024
19 Uhr Kreuzkirche Schwangerenseg-
nung Pfrin. Knoch und Team
Samstag, 12.10.2024
18 Uhr Ev. Altenheim Gottesdienst 
Sonntag, 13.10.2024
09:30 Uhr Stiftskirche Gottesdienst 
mit Taufen Pfr. Weber
11 Uhr Ev. Kirche Gölshausen Got-
tesdienst mit Taufen Pfr. Weber
17 Uhr Ev. Kirche Gölshausen Kon-
zert Bezirksbläserchor zum 125 
jähr. Jubiläum des Posaunenchores 
Gölshausen

Stadtteil Büchig 
Sonntag, 13.10.2024
11 Uhr Ev. Kirche Gondelsheim 
Gottesdienst

Stadtteil Diedelsheim
Donnerstag, 10.10.2024
14:30 Uhr Seniorennachmittag im 
Gemeindezentrum
Samstag, 12.10.2024
10 Uhr KONFI-Kennlernfrühstück 
im Gemeindezentrum
Sonntag, 13.10.2024
11 Uhr Familiengottesdienst Kunter-
bunt zu Erntedank unter Mitwirkung 
der KITA und des Kindergottesdienstes 
mit anschl. Bewirtung im Gemeinde-
zentrum, Diakonin Bandze und Team
Dienstag, 15.10.2024
10 Uhr Treff für psychisch kranke 
Menschen im Gemeindezentrum

Stadtteil Dürrenbüchig
Donnerstag, 10.10.2024
14:30 Uhr Gemeindezentrum Die-
delsheim Seniorennachmittag 
Samstag, 12.10.2024
10 Uhr Gemeindezentrum Diedels-
heim KONFI-Kennlernfrühstück
Sonntag, 13.10.2024
9:30 Uhr Gottesdienst Pfr. i. P. Jan-
Niklas Stock

Stadtteil Neibsheim
Sonntag, 13.10.2024
11 Uhr Ev. Kirche Gondelsheim

Stadtteil Rinklingen
Donnerstag, 10.10.2024
20 Uhr Kirche Probe Posaunenchor
Sonntag, 13.10.2024
11 Uhr Gottesdienst Pfr. i. P. Jan-
Niklas Stock
Montag, 14.10.2024
19:30 Uhr Gemeinderaum im Kinder-
garten Probe Kirchenchor

Stadtteil Ruit
Mittwoch, 09.10.2024
16:45 Uhr Kirche Kinderchor
Freitag, 11.10.2024
18 Uhr Kirche Probe Jungbläser
19:30 Uhr Kirche Probe Posaunenchor
Sonntag, 13.10.2024
10:30 Uhr Erntedank mit Posaunen-
chor und Kinderchor Pfrin. Knoch
Montag, 14.10.2024
20 Uhr Kirche Probe Kirchenchor
Dienstag, 15.10.2024
9:30 Uhr Gemeinderaum Krabbelgruppe
Mittwoch, 16.10.2024
16:45 Uhr Kirche Kinderchor

Stadtteil Sprantal
Samstag, 12.10.2024
St. Stephan Nußbaum
19 Uhr Projektmusik Kirchenchor 
Nußbaum Pfrin. Knoch
Sonntag, 13.10.2024
St. Wolfgang Sprantal
Es findet kein Gottesdienst statt.
St. Stephan Nußbaum
Es findet kein Gottesdienst statt.

Katholische Kirche
Kernstadt St. Laurentius
Donnerstag, 10.10.2024
10 Uhr ASB-Pflegeheim Bretten Eu-
charistiefeier Pfr. Maiba
Freitag, 11.10.2024
18:30 Uhr Eucharistiefeier Pfr. Maiba
Sonntag, 13.10.2024
10:30 Uhr Eucharistiefeier Pfr. Maiba
18 Uhr Rosenkranzandacht Pfr. Maiba
Mittwoch, 16.10.2024
9 Uhr Eucharistiefeier Pfr. Maiba

Pfarrgemeinde Bauerbach 
St. Peter
Samstag, 12.10.2024
8 Uhr Rosenkranzgebet – Marienge-
dächtnis
Sonntag, 13.10.2024
9 Uhr Sporthalle Bauerbach Ökum. 
Gottesdienst Pfr. Maiba/Pfrin. Hanselle
18 Uhr Andacht
Mittwoch, 16.10.2024
8:30 Uhr Rosenkranzgebet
9 Uhr Eucharistiefeier Pfr. Streicher

Pfarrgemeinde Büchig Hl. Kreuz
Donnerstag, 10.10.2024
16:30 Uhr Eucharistiefeier Pfr. Streicher

Samstag, 12.10.2024
17:30 Uhr Salve-Gebet
Sonntag, 13.10.2024
9 Uhr Eucharistiefeier zum Ernte-
dank Pfr. Streicher
18 Uhr Rosenkranzgebet „mit alten 
Marienliedern“

Pfarrgemeinde Neibsheim 
St. Mauritius
Freitag, 11.10.2024
17:55 Uhr Rosenkranzgebet
18:30 Uhr Eucharistiefeier Pfr. Streicher
Sonntag, 13.10.2024
10:30 Uhr Hubertusmesse mitgestal-
tet von der Parforcehornbläsergruppe 
Markgraf von Baden Pfr. Streicher
Montag, 14.10.2024
18:30 Uhr Ökum. Friedensgebet
Mittwoch, 16.10.2024
15 Uhr Adelbergkapelle Neibsheim 
Rosenkranzandacht kfd Neibsheim/
kfd Bruchsal

Filialkirche Gondelsheim 
Guter Hirte
Dienstag, 15.10.2024
18:30 Uhr Eucharistiefeier Pfr. Streicher

Evangelisch-Freikirchliche 
Gemeinde (Baptisten)
Mittwoch, 09.10.2024
19 Uhr StartUP (Hauskreis 18+)
Freitag, 11.10.2024
16:30 Uhr Royal Rangers
19 Uhr Jugend JUMP 
Sonntag, 13.10.2024
10 Uhr Gottesdienst & Livestream; 
www.efg-bretten.de Tobias Bothe, 
Mitternachtsmission Heilbronn

Dienstag, 15.10.2024
19:30 Uhr Gemeindestunde

Christusgemeinde Bretten Evang. 
Gemeinschaftsverband A. B.
Samstag, 12.10.2024
9:30 Uhr Im Brückle 7, Jungschar (8-12 J.)
19:30 Uhr Im Brückle 7, Jugendkreis 
(15-21 J.)
Sonntag, 13.10.2024
10 Uhr Im Brückle 7, Erntedank-
Gottesdienst (mit Kinderprogramm)
14:30 Uhr Im Brückle 7, Bibelstunde

Liebenzel ler Gemeinschaf t 
Bretten, Gartenstr. 2 a
Mittwoch, 09.10.2024
19:30 Uhr Bibelstunde 
Sonntag, 13.10.2024
17:30 Uhr Missionsgottesdienst, T. 
Beck LM Japan

Jehovas Zeugen Versammlung 
Bretten
Videokonferenz – Anmeldedaten 
07252/5864066, jw-bretten@mailbox.org
Mittwoch, 09.10.2024
19 Uhr Nach Schätzen aus Gottes Wort 
graben und daraus lernen/Legt gründlich 
Zeugnis ab für Gottes Königreich (jw.org)
Sonntag, 13.10.2024
10 Uhr Vortrag und Bibelstudium: 
Was Jehova getan hat, um Menschen 
von Sünde und Tod zu befreien (jw.org)
Mittwoch, 16.10.2024
19 Uhr Nach Schätzen aus Gottes Wort 
graben und daraus lernen: „Verkündet 
… die gute Botschaft“/Legt gründlich 
Zeugnis ab für Gottes Königreich 
(jw.org)

Neuapostolische Kirche
Gemeinde Bretten
Mittwoch, 09.10.2024
20 Uhr Gottesdienst
Samstag, 12.10.2024
15 Uhr Hochzeit von Désirée Beck 
(geb. Renz) & Helge Beck
Sonntag, 13.10.2024
9:30 Uhr Gottesdienst (Bezirksevan-
gelist Uwe Freier) und Sonntagsschu-
le für Kinder; danach Kaffeebar
10 Uhr Jugendgottesdienst – Kirche 
Heidelsheim (Hainbuchenweg 5)
Mittwoch, 16.10.2024
20 Uhr Gottesdienst
Zu den Gottesdiensten und Veran-
staltungen sind jederzeit alle herz-
lich willkommen.

Biblische Gemeinde Bretten, 
Am Hagdorn 5
Mittwoch, 09.10.2024
19 Uhr Gebetskreis
Freitag, 11.10.2024
19 Uhr Teen- und Jugendkreis (ab 
13 Jahre) nähere Infos unter Tel. 
07252/78024
Sonntag, 13.10.2024
11 Uhr Gottesdienst
Mittwoch, 16.10.2024
19 Uhr Gebetskreis

ICF Kraichgau, 
Salzhofen 7 
Sonntag, 13.10.2024
10:30 Uhr Gottesdienst mit Kids-
Celebration
18:30 Uhr Gottesdienst
Jeweils Livepredigt mit Tobias Mall
Mehr Infos: www.icf-kraichgau.de

Aufgrund von § 4 Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der derzeit gültigen Fassung in Verbindung mit § 34 Absatz 4 des Feuerwehrgesetzes (FwG) in der derzeit gültigen Fassung hat der Gemeinderat 
der Stadt Bretten am 24.09.2024 folgende Satzung über den Kostenersatz für die Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr Bretten beschlossen:
§ 1 Geltungsbereich
(1) Diese Satzung regelt die Kostenersatzpflicht für die Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr Bretten (im Folgenden Feuerwehr genannt).
(2) Ersatzansprüche nach anderen Vorschriften bleiben unberührt. Bei privatrechtlichen Erstattungsansprüchen werden die Kostensätze dieser Satzung zu Grunde gelegt.
§ 2 Aufgaben der Feuerwehr
(1) Die Feuerwehr hat
1. bei Schadenfeuer (Bränden) und öffentlichen Notständen Hilfe zu leisten und den Einzelnen und das Gemeinwesen vor hierbei drohenden Gefahren zu schützen und
2. zur Rettung von Menschen und Tieren aus lebensbedrohlichen Lagen technische Hilfe zu leisten.
Ein öffentlicher Notstand ist ein durch ein Naturereignis, einen Unglücksfall oder dergleichen verursachtes Ereignis, das zu einer gegenwärtigen oder unmittelbar bevorstehenden Gefahr für das Leben und die Gesund-
heit von Menschen und Tieren oder für andere wesentliche Rechtsgüter führt, von dem die Allgemeinheit, also eine unbestimmte und nicht bestimmbare Anzahl von Personen, unmittelbar betroffen ist und bei dem der 
Eintritt der Gefahr oder des Schadens nur durch außergewöhnliche Sofortmaßnahmen beseitigt oder verhindert werden kann.
(2) Die Feuerwehr kann ferner durch die Gemeinde beauftragt werden
1. mit der Abwehr von Gefahren bei anderen Notlagen für Menschen, Tiere und Schiffe und
2. mit Maßnahmen der Brandverhütung, insbesondere der Brandschutzaufklärung und -erziehung sowie der Brandsicherheitswache.
§ 3 Kostenersatzpflicht
(1) Einsätze der Feuerwehr nach § 2 Absatz 1 sind unentgeltlich, soweit nicht in Satz 2 etwas anderes bestimmt ist. Kostenersatz wird verlangt:
1. vom Verursacher, wenn er die Gefahr oder den Schaden vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt hat,
2. vom Fahrzeughalter, wenn der Einsatz durch den Betrieb von Kraftfahrzeugen, Anhängefahrzeugen, Schienen-, Luft- oder Wasserkraftfahrzeugen verursacht wurde,
3. vom Betriebsinhaber für Kosten der Sonderlösch- und -einsatzmittel, die bei einem Brand in einem Gewerbe- oder Industriebetrieb anfallen,
4. vom Betreiber, wenn die Gefahr oder der Schaden beim Umgang mit Gefahrstoffen oder wassergefährdenden Stoffen für gewerbliche oder militärische Zwecke entstand,
5. von der Person, die ohne Vorliegen eines Schadensereignisses die Feuerwehr vorsätzlich oder infolge grob fahrlässiger Unkenntnis der Tatsachen alarmiert hat,
6. vom Betreiber, wenn der Einsatz durch einen Alarm einer Brandmeldeanlage oder einer anderen technischen Anlage zur Erkennung von Bränden oder zur Warnung bei Bränden mit automatischer Übertragung des 

Alarms an eine ständig besetzte Stelle ausgelöst wurde, ohne dass ein Schadenfeuer vorlag,
7. vom Fahrzeughalter, wenn der Einsatz durch einen Notruf ausgelöst wurde, der über ein in einem Kraftfahrzeug installiertes System zum Absetzen eines automatischen Notrufs oder zur automatischen Übertragung 

einer Notfallmeldung an eine ständig besetzte Stelle eingegangen ist, ohne dass ein Schadensereignis im Sinne von § 2 Absatz 1 FwG vorlag.
In den Fällen der Nummern 1 und 5 gelten § 6 Absätze 2 und 3 des Polizeigesetzes des Landes Baden-Württemberg (PolG) entsprechend.
(2) Für Einsätze nach § 2 Absatz 2 wird Kostenersatz verlangt. Kostenersatzpflichtig ist
1. derjenige, dessen Verhalten die Leistung erforderlich gemacht hat; § 6 Absätze 2 und 3 des PolG gelten entsprechend,
2. der Eigentümer der Sache, deren Zustand die Leistung erforderlich gemacht hat, oder derjenige, der die tatsächliche Gewalt über eine solche Sache ausübt,
3. derjenige, in dessen Interesse die Leistung erbracht wurde,
4. abweichend von den Nummern 1 bis 3 der Fahrzeughalter, wenn der Einsatz durch den Betrieb von Kraftfahrzeugen, Anhängefahrzeugen, Schienen-, Luft- oder Wasserkraftfahrzeugen verursacht wurde.
(3) Ersatz der Kosten soll nicht verlangt werden, soweit dies eine unbillige Härte wäre oder im öffentlichen Interesse liegt.
§ 4 Überlandhilfe
Die Kosten der Überlandhilfe hat der Träger der Feuerwehr zu tragen, dem Hilfe geleistet worden ist. § 34 Absätze 4 bis 8 FwG i.V.m. § 5 dieser Satzung gelten entsprechend.
§ 5 Höhe des Kostenersatzes
(1) Der Kostenersatz wird in Stundensätzen für Einsatzkräfte und Feuerwehrfahrzeuge nach Maßgabe des § 34 Absätze 4 bis 8 FwG erhoben. Die Höhe der Kostenersätze ergibt sich aus dem in der Anlage zu dieser 
Satzung beigefügten Verzeichnis.
(2) Für die Erhebung der Kosten für Einsatzkräfte werden Durchschnittssätze festgelegt.
(3) Für die normierten und mit diesen vergleichbaren Feuerwehrfahrzeuge gelten gemäß § 34 Absatz 8 FwG die pauschalen Stundensätze der Verordnung des Innenministeriums Baden-Württemberg über den Kostenersatz 
für Einsätze der Feuerwehr (VOKeFw) in der jeweils geltenden Fassung. Für die übrigen Fahrzeuge ergeben sich die Kostenersätze aus dem in der Anlage zu dieser Satzung beigefügten Verzeichnis.
(4) Die Einsatzdauer beginnt
1. bei den Kosten für Einsatzkräfte mit der Alarmierung (Beginn des Einsatzes) und endet nach Wiederherstellung der Einsatzbereitschaft einschließlich der notwendigen Aufräumungs- und Reinigungszeiten.
2. bei Fahrzeugen mit der Abfahrt aus dem Feuerwehrgerätehaus und endet nach der Wiederherstellung der Einsatzbereitschaft einschließlich Reinigungs-, Prüfungs-, Reparatur- und sonstiger Zeiten, die sich daraus 

ergeben, dass Feuerwehrfahrzeuge wieder einsatzfähig gemacht werden.
(5) Die Stundensätze werden halbstundenweise abgerechnet. Angefangene Stunden werden bis zu 30 Minuten auf halbe Stunden, darüber hinaus auf volle Stunden aufgerundet.
(6) Daneben kann Ersatz verlangt werden für
1. von der Gemeinde für den Einsatz von Hilfe leistenden Gemeinde- und Werkfeuerwehren oder anderen Hilfe leistenden Einrichtungen und Organisationen erstattete Kosten,
2. die Kosten der Sonderlösch- und Einsatzmittel nach § 3 Absatz 1 Satz 2 Nr.3,
3. sonstige durch den Einsatz verursachte notwendige Kosten und Auslagen. Hierzu gehören insbesondere die durch die Hilfeleistung herangezogener und nicht durch Nr. 1 erfasster Dritter, die Verwendung besonderer 

Lösch- und Einsatzmittel und die Reparatur oder den Ersatz besonderer Ausrüstungen entstandenen Kosten und Auslagen.
§ 6 Entstehen, Festsetzung und Fälligkeit der Kostenschuld
(1) Die Verpflichtung zum Kostenersatz entsteht mit Beendigung der Inanspruchnahme der Feuerwehr.
(2) Der Kostenersatz wird durch Verwaltungsakt festgesetzt.
(3) Der Kostenersatz wird zu dem im Kostenbescheid genannten Zeitpunkt fällig.
§ 7 Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am 01.10.2024 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Kostenersatzsatzung der Stadt Bretten vom 24.04.2018 mit Ablauf des 30.09.2024 außer Kraft.
Bretten, den 24.09.2024
Martin Wolff
Oberbürgermeister
Hinweis nach § 4 Absatz 4 GemO:
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO erlassenen Verfahrensvorschriften beim Zustandekommen dieser Sat-
zung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die 
Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Satzung, die Genehmigung oder Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.

Satzung zur Regelung des Kostenersatzes für Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr Bretten
(Feuerwehr-Kostenersatz-Satzung – FwKS) vom 01.10.2024
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Öffentliche Bekanntmachungen

Der Gemeinderat der Stadt Bretten hat in seiner öffentlichen Sitzung vom 24.09.2024 die Erhaltungssatzung „Historische Altstadt Bretten“, Gemarkung Bretten, gem. § 172 Abs. 1 BauGB als Satzung beschlossen.

Die Abgrenzung des Geltungsbereichs der Planung kann dem zusammen mit 
dieser Bekanntmachung abgedruckten Abgrenzungsplan vom Juni 2024 entnom-
men werden. 
Die Erhaltungssatzung „Historische Altstadt Bretten“ mit Begründung und Er-
gebnisbericht kann im Technischen Rathaus Bretten beim Amt Stadtentwicklung 
und Baurecht, Hermann-Beuttenmüller-Straße 6, 75015 Bretten, während der 
üblichen Dienststunden eingesehen werden. Jedermann kann die oben aufgeführte 
Satzung einsehen und über den Inhalt Auskunft verlangen.
Die Erhaltungssatzung „Historische Altstadt Bretten“, Gemarkung Bretten, 
ist zudem auf der Homepage der Stadt Bretten unter http://www.bretten.de/
wirtschaft-energie-umwelt/bebauungsplaene einsehbar.
Gem. § 215 Abs. 1 BauGB werden unbeachtlich
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nrn. 1 - 3 BauGB beachtliche Verletzung der 

dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften sowie
2. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges
wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung 
gegenüber der Stadt Bretten geltend gemacht worden sind. Der Sachverhalt, der 
die Verletzung oder den Mangel begründen soll, ist darzulegen.
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeord-
nung für Baden-Württemberg (GemO) oder von aufgrund der GemO erlassener 
Verfahrens- und Formvorschriften beim Zustandekommen dieser Satzung ist nach 
§ 4 Abs. 4 der GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich oder elektronisch 
und unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, 
innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung bei der Stadt Bretten geltend 
gemacht worden ist. Wer die Jahresfrist verstreichen lässt, ohne tätig zu werden, 
kann eine etwaige Verletzung gleichwohl auch später geltend machen, wenn 
• die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder 

die Bekanntmachung verletzt worden sind oder 
• der Oberbürgermeister dem Beschluss nach § 43 GemO wegen Gesetzwid-

rigkeit widersprochen hat oder 
• vor Ablauf der Jahresfrist die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss bean-

standet oder eine dritte Person die Verletzung gerügt hat.
Die Satzung tritt am Tag der Bekanntmachung in Kraft.
Bretten, 09.10.2024
Morast
Oberbürgermeister

Inkrafttreten der Erhaltungssatzung „Historische Altstadt Bretten“ (Satzung zur Erhaltung baulicher Anlagen und der Eigenart
des Gebietes auf Grund seiner städtebaulichen Gestalt im Bereich der Brettener Altstadt, Gemarkung Bretten)
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Erhaltungssatzung "Historische Altstadt 
Bretten" 
Abgrenzungsplan  
Stand: Juni 2024 
Maßstab 1:2500 

Die Stadt Bretten plant im südlichen Randbereich der Gemarkung Büchig im Gewann „Geilsheimer Wiese“ eine gewerbliche Entwicklung mit dem Schwerpunkt auf Einzelhandel. Mit der Aufstellung des Bebauungs-
plans „Sondergebiet Geilsheimer Wiese“ soll an einer verkehrlich sehr gut erschlossenen Stelle eine Sonderbaufläche zur Ausweisung kommen. Das Verfahren soll als Regelverfahren mit anschließender Bodenordnung 
durchgeführt werden.

Der Gemeinderat der Stadt Bretten hat in seiner öffentlichen Sitzung am 18.06.2024 die Einleitung des Verfahrens zur Aufstellung des Bebauungsplans „Sondergebiet Geilsheimer Wiese“ mit örtlichen Bauvorschriften, 
Gemarkung Büchig, beschlossen. Die Aufstellung des Bebauungsplans erfolgt im Regelverfahren gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) in Verbindung mit § 74 Landesbauordnung (LBO) unter Durchführung einer 
Umweltprüfung.

Im Zuge der weiteren Entwicklung dieses Plangebietes soll nicht nur der Bebauungsplan aufgestellt werden, sondern auch der Flächennutzungsplan 2005 der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Bretten-Gondelsheim 
(FNP) muss in diesem Bereich geändert werden.

Der Geltungsbereich der vorgesehen 
FNP-Änderung orientiert sich an der 
Abgrenzung des Bebauungsplange-
bietes. Auf Teilf lächen am östlichen 
Rand befinden sich teilweise befestigte, 
geschotterte Stellplatzflächen; in letzt-
genanntem Teilbereich befindet sich 
auch ein Altlastenverdachtsstandort. 
Im rechtskräftigen FNP 2005 ist der 
Bereich des Plangebiets als Verkehrs-
fläche Parken, Flächen für Abfallentsor-
gung, Altlastenverdachtsfläche und als 
landwirtschaftliche Flächen dargestellt. 
Da die geplanten Festsetzungen des Be-
bauungsplans nicht aus dem aktuellen 
FNP mit seinen heutigen Darstellungen 
entwickelt werden können, wird diese 
Änderung des Flächennutzungsplans 
er forderl ich. Das Ver fahren w ird 
durch die Verwaltung bzw. durch die 
Geschäftsstelle des Gemeinsamen Aus-
schusses der Verwaltungsgemeinschaft 
betrieben.

Der Gemeinsame Ausschuss der Ver-
waltungsgemeinschaft Bretten-Gon-
delsheim hat in seiner Sitzung am 
26.09.2024 gem. § 2 Abs. 1 i.V.m. § 1 
Abs. 8 BauGB die Einleitung des Ver-
fahrens zur Änderung des FNP 2005 
für die Darstellung einer Sonderbau-
f läche im Bereich „Sondergebiet Geils-
heimer Wiese“, Gemarkung Büchig, 
beschlossen.

Für den Geltungsbereich sind die abge-
druckten Planzeichnungen maßgebend.

Diese Bekanntmachung ergeht gem. § 
2 Abs. 1 BauGB.

Bretten/Gondelsheim, 09.10.2024

Morast
Oberbürgermeister und
Vorsitzender des Gemeinsamen Aus-
schusses

Änderung des Flächennutzungsplanes (FNP) 2005 der Verwaltungsgemeinschaft Bretten-Gondelsheim
für die Darstellung einer Sonderbaufläche im Bereich „Sondergebiet Geilsheimer Wiese“, Gemarkung Büchig;

- Beschluss zur Einleitung des Verfahrens zur Änderung des Flächennutzungsplans (FNP) 2005 der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft
Bretten-Gondelsheim für die Darstellung einer Sonderbaufläche im Bereich „Sondergebiet Geilsheimer Wiese“, Gemarkung Büchig,

nach Maßgabe der beigefügten Unterlagen

1:2.500
Plan Nr. -12.6.2024

Auszug aus dem Flächennutzungsplan

Maßstab

Geilsheimer Wiese, Gemarkung Büchig

Datum1:2.500
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FNP, derzeitige Darstellung (Stand 2005)
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Plan Nr. -12.6.2024

Auszug aus dem Flächennutzungsplan

Maßstab

Geilsheimer Wiese, Gemarkung Büchig

Datum1:2.500
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FNP, geplante Neuausweisung
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